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Verwaltungsbericht
der

Direktion des Militärs.

(Direktor: Herr Regierungsrath Karlen)

I Aligemeine Verwaltung

Im Berichtjahre hatte die Militär-Direktion keine

neuen Gesetzesvorschläge von Bedeutung vorzulegen.
Von demjenigen, was in militärischer Beziehung von

den Bundesbehörden erlassen wurde, ist hervorzuheben:

Beschluß über die Bedienung und Bespannung der

gezogenen Vierpfünder-Batterien vom 3. Februar,
Gösch über die Reorganisation der Raketen-Batterien

vom 3. Februar,
Gesetz über einige Abänderungen und Ergänzungen der

eidgenössischen Militär-Organisation vom 15. Juli.
Dem Bundesbeschluß vom 3. Februar soweit er den

Kanton Bern beschlug, Folge zu geben, wurde die Mannschaft
der Batterie Nr. 11 (bisherige SechspfSttder-Batterie) zur
Bedienung einer gezogenen Vierpfünder-Batterie bezeichnet.
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Da durch das Bundcsgesch vom 5. Februar über die

Raketen-Batterien die Batterien der Reserven aufgehoben

wurden, so wurde die Mannschaft unserer Reserve-Batterie
Nr, 57 auf die fahrenden Sechspfünder-Batterien Nr. 44,
45 und 46 der Reserve vertheilt. Znr Berstärkung des

Bestandes der Ailszüger-Raketen-Batterien, wie sie durch das

angeführte Gesetz verlangt war, wurde für dieselben in
entsprechender Weise eine größere Nekruteuzahl ausgehoben.
Diese Vorkehren stützten sich auf einen Beschlnß des

Regierungsrathes vom 24. Februar.

Iu Vollziehung des im Dczember 186t erlassenen

Gesetzes über Anfhebung des Rekruten-Unterrichts in den

Bezirken, wurden im Anfange des Berichtsjahres die sämmtlichen

Bezrrks-Jnstruktoreu entlafsen und darauf die Ernennung

der sie ersetzenden Sectionsschreiber vorgenommen, nachdem

die Zahl der Sektionen durch eiue nene Eintheilung
bestimmt uud gegen früher nicht unwesentlich reducrrt worden

war.
Für das Central-Jnstruttious-Corps erließ die Militär-

Direktion ein neues Bekleidungsreglemcnt; das letzt

vorhergehende datirte vom Jahr 1834, war aber bereits durch

mehrfache seitdem ergangene Ausuahmsverfügungen außer

Wirksamkeit.
Bedauerliche Schwierigkeiten, welche die päpstliche

Regierung einer billigen Liquidation der Massaguthaben der'

gewesenen Militärs in päpstlichen Diensten entgegenstellte,

veranlaßte den Buudesrath, die betreffenden Kantonsregierungen

zu Handen der Bethelligteu von der Sachlage in
Kenntniß zu setzen. Nachdem nämlich zuerst bestimmte

Zusagerl über zu leistende Zahlungen von Seite der päpstlichen

Regierung gemacht worden, stellte sie dann später jede

daherige Verbindlichkeit iu Abrede. Was vou Seite des Re-
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gierungsrathes im Interesse der betheiligten Kantonsaugehö-

rigen zu leisten war, wurde gethan.

Durch Beschluß des Großen Rathes kam mit dcr königlich

Niederländischen Regierung ein Abkommen über Militärdienste
befreiung der gegenseitigen Angehörigen zum Abschlüsse.

Veröndklungkn im Mannschastsbestande,

Im eidgenössischen Generalstabe befanden sich am Ende

des Berichtsjahres 83 Berner Offiziere, die sich ans die

verschiedenen Abtheilungen des Stabes wie folgt vertheilen:

23 im Generalstab,
8 im Geniestab,
6 im Artilleriestab,
5 im Justizstab,

20 im Commissariatsstab,
21 im Gesundheitsstab.

Die sämmtlichen 16 Bezirkskommandanten, deren Amtsdauer

auf 4 Jahre strirt wurde, während bisher keine Amts-
dauer bestimmt war, unterlagen einer Neuwahl, Mit
Allsnahme von zwei der bisherigen Bezirkscommandanten, die

demissionirten und also ersetzt werden mußten, wurden die

bisherigen Alle wieder gewählt.

Es ist bereits erwähnt, daß die Entlassung sämmtlicher
Bezirksinstrnktoren in Folge Aufhebung der Jnstrnktoren-
Stellen und ihre Ersetzung durch Sectionsschreiber stattgefunden

hat. Die Zahl der entlassenen Jnstruktoren betrug
246 und die d.r eruauuteu Sectionsschreiber 197. Die
Differenz in beiden Zahlen rührt daher, daß die Sektionen

um circa 50 reducirt wurden,
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Offiziersernennungen.
Deren fanden statt:

Für den Auszug, inbegriffen die Ernennung von 5 Aerzten

und Eintheilung eines in fremden Diensten gestandenen

Offiziers 57

für die Reserve 18

Landmehr 7

Gesammtznwachs au Offizieren 76

Offiziere kamen bei den verschiedenen Waffen in Abgang:
im Auszug ' 19
in der Reserve 26
iu der Landwehr 15

90
Unter diesen befinden sich 16 Versetzungen von einer

Milizclasse zu einer andern.

Offiziersbeförderungen fanden statt:

im Auszug 100
in der Reserve 15
in der Landwehr

Zusammen 115

Zu den obigen, in den Offiziers-Caderu stattgefundenen
Mutationen kommen folgende, welche bei den Truppen vom
Feldweibel abwärts erfolgten:

Von der fernern Militärpflicht erhielten wegen
zurückgelegtem dienstpflichtigem Alter gänzliche Entlassung 1032

Mann der Altersklasse 1318.

Von der Reserve wurden zur Landwehr versetzt:

», beim Genie (Sappenrs und Pontonniers), bei der

Artillerie und dem Train, die Altersklasse 1821,107 Mann,



- 317

Uebertragung 107 Mann,

b. bei der Cavallerie (Dragoner nnd Guiden)
bei den Scharfschützen und der Infanterie,
die Altersklasse 1826 995

Zusammen 1102 Mann.

Uebertragung vom Auszuge zur Reserve:

g,. beim Geuie, bei der Artillerie, dem Train
der Cavallerie und der Scharfschützen,

vom Diensteintrittsjahre 1851. 313

b. bei der Infanterie die im Jahr 1853 in
den Auszug getretcue Mannschaft und

die, welche das dreißigste Altersjahr
zurückgelegt hat, im Ganzen 1183

znsammen 1496 Mann.

Ferner sind folgende Abschreibungen bei den verschiedenen

Corps zu verzeigen (Offiziere nicht inbegriffen):

gestorben 207 Mann,
aus verschiedenen Gründen, wegen körperlicher u.

geistiger Dienstnntauglichkeit, Auswaude-

deruug:c. ausgclreten 581

vermißt 9

vou einem Bataillon oder einer Compagnie

zur andern versetzt 274

Total 1071 Mann.

Urlaubsbewilligttngen um den Kanton verlassen zn

können, wurden an 365 Dienstpflichtige ertheilt.

Zuwachs an Rekruten bei den verschiedenen

Waffengattungen :
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Genie:
Sappeurs 42
Pontonniers 21

63
Artillerie 220
Cavallerie:

Dragoner 56
Guideu 6

62

Scharfschützen 86

Infanterie:
zum Auszug 1915

zur Reserve, nach 8- 12 der

Militärorganisation 31
1949

Total 2380

Stärke des Wehrstandes auf 31. Jenner 1863:
Kantonsstab 173
Auszug 17,363
Reserve 8,742
Landwehr 9,203

Garnisonsmusik...... 34
Nneingelheiltes Personal 281

Jnstrnctionscorps 26
Krankenwärter 51

Sectionsschreiber 86

Uneingetheilte Corpsarbeiter,
Spielleute u. dgl. 77

Postläufer 1,703

Total 37,739 Manu.
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MilitSr-Nnterricht.

Nachdem bereits im Jahr 1861 der Elementarunterricht
in dcn Bezirken susveudnt wordeu war, fiel er uun, infolge
Gesetz vom Dezember 1861, mit dcm Jahr 1862 vollständig
dahin und es mußte uni so größere Aufmerksamkeit auf die

Justruktion der Rekruten in der Centralschule gelegt werdeu.

Es folgte ferner daraus, daß auch die Nekruteu der

Spezialwaffeu, bevor sie in die resp, eidgenössischen Schulen
abgiengen, eine angemessene Vorinftruktion erhielten. Auf
diese letztern wurde durchschnittlich eine Woche verwendet.

Als Fortschritt im Jnstruktionswesen ist die Anordnung
eigener eidgenössischer Schießschulen sin Offiziere der Infanterie
hervorzuheben. Es fanden deren im Jahr 1862 zwei statt,
in die aus jedem Auszügerbataillon eiu Offizier, also von
Bern 16, beordert wurden.

Rekruten-Unterricht.

In der Jnstruktionsschule in Bern wurden, verthrilt in
fünf Schulbataillone, 1949 Jufauterierekruten, während je

4 (die Jäger 5) Wochen instrnirt. Außerdem erhielten 49

Jnfanterie-Ofsiziers-Aspirauten I. Classe eine fünfwöchentliche

Instruktion und 417 Rekruten nnd Offiziers - Aspiranten
I. Classe der Spezialwaffeu den gesetzlich vorgeschriebenen

Vornnterricht.

In die eidgenössischen Nekrutenschulen gicngen zur
Instruktion ab:

Genie:
Sappenrs 12

Pontonniers 21

63
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Artillerie-Rekruten 220

Offiziers-Aspiranten 4
224

Cavallerie:
Dragoner 58
Guioen 6

Offtziers-Aspiranten 3

S charfs chützen.
Rekruten 85

Ofsiziers-Aspiranten 8

67

93

447

Cader-InstruKtion.

Zn den verschiedenen Rekruten - Cursen wurde folgende
Cadcr-Mannschaft gezogen:

Mit Infanterie-Rekruten nach Bern:
Stabsoffiziere ' 10

Subalternoffiziere, inbegriffen 5 Aidemajor
und 5 Quartiermeister. 138

Compagnie-Unteroffiziere aller Grade 295

Tambourmajore 5

Frater 2«

Spielleute 148

Zusammen 616

Mit Rekruten der Spezialwaffen:
Offiziere 26

Unteroffiziere 66

Uebertrag 92
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Uebertrag 92
Arbeiter 4
Frater 7

Spielleute 20

Zusammen 123

Kavalleristen remontirten 22
Der Unterricht im Freituruen bei den Rekruten winde

mit Erfolg fortgesetzt und ebenso auch ihre Prüfung im

Schreiben, Lesen uud Rechnen iu der ini vorhergehenden

Jahre angebahnten Weise wieder vorgenommen.

In die eidgenössische Jufanterie.Aspirantenschule giengen
39 Aspiranten.

Wiederholungs-Curse.

l. Kantonale.

In ihrer ordentlichen Reihenfolge kamen vou der

Infanterie zum Wiederholungs-Curse:
Auszug: die Bataillone Nr. 1, t8, 19, 30, 39. 58,

59, 62.

Reserve: die Bataillone Nr. 90, 91, 93 und 91.

Mit Ausnahme der Bataillone Nr. 1, 19 und 62 war
die Dauer und der Verlans der Curse gleich wie im Jahr 1861

Die Bataillone Nr. 1,18, 19. 30, 36 und 58 wurden
nach Bern gezogen und einkasernirt, die übrigen Bataillone
dagegen hielten ihren Wiederholungs < Cms in den Bezirken
und wurden bei den Bürgern logier und verpflegt.

Das Bataillon Nr. 1, bestimmt an der eidgenössischen

Centralschule Theil zu nehmen, rückte, ohne daß Stab und

Cadres zu einem Vorcurse berufen wurden, deu 22.

Juni ein. Dcn 27 Juni wurde es auf die für die Ceutral-

2t
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schule (iu die es den 3. Juli einzurücken hatte) bestimmte

Stärke rednzirt.

Bezüglich des Wicderholungs-Curses der Bataillone t9
und 62 wurde mit Rücksicht auf ihre Verwendung beim

eidgenössischen Truppenzusammenzuge vom Jahr 1863 mit

Erlaubniß dcs schweizerischen Militär-Departements im

Berichtsjahre der Wicdcrholungs-Curs auf drei Jnstruktions-
tcrge reducirt und für 1863 vier Tage als Vorkurs für deu

Truppeuznsammeuzug verwendet.

In der Regel kommen die Kosten der Wiederholungs-
Curse der einkaseruirten Bataillone etwas höher als für
jene, welche in den Bezirken stattfinden; allein es wird
dieses durch den ersprießlichen Erfolg des in Bern

ertheilten Unterichts und die Möglichkeit wirksamerer Hand»

habung der Disziplin mehr als aufgewogen.

Bei jedem Aufgebote müssen aus besondern Gründe»,
kleinere Dispensationen bewilligt werden, In der Regel
geschehen sie unter Vorbehalt, daß die Betreffenden den

Dienst nachzuholen haben.. Diese Bedingung zu erfüllen,
wnrden im Herbst 155 Infanteristen des Auszuges für 6

und 92 der Reserve sur 3 Tage znr Nachinstruktion
gezogen.

Die Zahl der zum Wiederholungscurs eingerückten

Infanterie-Mannschaft beträgt:

Anszüger 6271

Reservisten 2870

Zusammen 9141

Zwei eidgenössische Wiederholnngscurse bestunden:

Vom Auszüge:

die ^appcur Eompagnie Rr, 1;
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die Vlcrundzwanzigpfuuder Haubitzeubatterie Nr, 2;

Zwölfpfünder Kanoncnbatterie Nr. 6;
Park-Compagnie Nr. 36;

Parktrain-Mannschaft in 2 Abtheilungen 66 Mann;
die sechs Dragoner-Compagnien;

Guiden.Compagnie Nr. t;
Scharfschützeu-Compagnie Nr, 1,

Von der Reserve:

Die Sappeur-Compaguie Nr. 8;
die SechSpfünder Batterien Nr. 44 und 46;
Parktrain, 40 Mann;
die Scharfschützeu-Compaguien Nr. 48 uud 50,

Eidgenössische Centralschule.

Dem theoretischen Theile derselben wohnten bei:

I Bataillons-Commandant,
I Major,
1 Aidemajor,
4 Artillerie-Offiziere,
4 Genie-Offiziers-Aspiranten,

An der Applicationsschule bctheiligten sich:

die oben erwähnten Artillerie°Offiziere und Genie-

Aspiranten
eiue Abtheilung Artillerie-Unteroffiziere nnd Arbeiter

von 7 Mann,
eine Abtheilung Parktrain von 9 Mann,
das Jnfanteriebataillon Nr. l iu der Stärke von 62

bis 63 Mann per Compagnie.

Verschiedene Speziai-Curse.

Dergleichen fanden statt nnd giengen dazu ab:

t, Train Curs iu Thnn, 2 Ossiziere;



- 324 -
2. Eidgenössische Jnstruktorcn-Schnle:

Aspiranten-Schule: 2 angehende Jnstruktoren.
Wiederholungs-Curs: 3 Jnstruktoren.

3. Eins für Artillerie-Offiziers-Aspiranten II. Classe:

8 Aspiranten.
4. Curs für Scharfschützen-Aspiranten II. Classe: 3

Aspiranten.

Sanitiits-Curse.

Curs in Zürich:
1 Arzt, 8 Krankenwärter,

b. Curs in Lausanne:
2 Aerzte, 1 Spitalökonom und 3 Krankenwärter,

c-. erster Frater-Curs in Luzern: ll) Frater,
ü. zweiter Frater-Curs in Luzern: 7 Frater.

5. Curs für Jnfanterie-Zimmerlente:
3 Offiziere,
1 Feldweibel,
2 Wachtmeister,

17 Zimmerleute.
6. Eidgenössische Schießschule in Basel:

16 Offiziere.
7. Pyrotechnischer Curs in Aarau:

1 Artillerie-Ofsizier,
1 Oberfeuerwerker,
2 Feuerwerker.

Inspektionen, Schießübungen u. s w.

Die 3 Reserve Dragoner-Compagnien Nr. 24, 25
und 26, nnd die halbe Gniden - Compagnie Nr. 9, hatten

ihre gesetzlich vorgeschriebene eidgenössische Inspektion zu
bestehen. Nach Befchluß des Bundesrathes mußten die
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Compagnien in Thun erscheinen, was, des Hin- nnd

Hermarsches wegen, zwei Diensttage mehr und damit eine

Kostenvermehrung zur Folge hatte. Auf gemachte Reclamation
wurden diese Mehrkosten von der Eidgenossenschaft
übernommen.

Von der Landwehr kamen zur Inspektion:
Die 3 Scharfschützen-Compagnien;
die Bataillone Nr. 2, 3, 5 uud 6,

Die Berichte der eidgenössischen Inspektoren sprechen sich

durchgehends günstig über das Ergebniß der Inspektionen aus.

Zweitägige Schießübungen hatten die Scharfschützen-

Compagnieu Nr. 1, 9, 27, 29, 33 und 49.

Da von der Eidgenossenschaft den Kantonen für den

Winter wieder eidgenössische Regiepferde zur Disposition
gestellt wnrden, so wies der Regierungsrath der Militär-
Direktion die Mittel zur Abhaltung zweier solcher Curse an.
Der eine sollte in Pruntrut, der andere in Burgdorf
stattfinden. Wegen Mangel an Räumlichkeit zur Benutzung als

Reitschule mußte der Curs in Pruntrut ausgesetzt werden;
derjenige in Burgdorf wurde mit ganz gutem Erfolge
abgehalten; er zählte 35 Theilnehmer.

Die Eintheilungsmusterungen der Nekrutenklasse t842
fanden im Herbst des Berichtsjahres in den Bezirken statt.
Wie gewohnt traten bei diesem Anlasse die Militär-Dispeu-
sationscommissionen zusammen.

Dem Festausschusse des in Bern abgehaltenen eidgen.

Offiziersfestes wurde für die Dauer desselben zur Verfügung
gestellt:

1 Abtheilung Artillerie,
die Scharfschützen-Compagnie Nr. 27,
die Trompeter des Bataillons Nr. 60.
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Icliv-Dienst.

Es fand keiner statt.

Sriegszucht.

Ueber die Disziplin läßt sich dasjenige wiederholen,

was in frühern Jahren darüber ist bemerkt worden. Den

sämmtlichen znm Dienst gezogenen Truppentheilen gebührt
das Zeugniß vollständiger Zufriedenheit. Ausnahmsfälle,
die Anlaß zu Klagen und strafendem Einschreiten gaben,

betreffen bloß eiuzeluc Militärs.

Im Ganzen mußten 112 Mann, darunter 18 den

Spezialwaffen angehörend, zur Strafinstruktion uach Bern

berufen werdeu.

Einer Klage gegeu 3 Kauouiere wegen Körperverletzung
eines Bürgers wurde durch Verfügung des Militärdirektors
als Oberauditors nach stattgehabter Voruntersuchung keine

Folge gegeben, weil die Veranlassung der Verletzung weder

Absicht noch bösem Willen beigemessen werden konnte, uud

daher kein Grund zu Einleitung gerichtlichen Strafverfahrens
vorhanden war.

Kriegsgericht.
DaS Kriegsgericht beurtheilte in zwei Fällen 2

Angeklagte ohne Beiziehung der Geschwornen (infolge
Anerkennung der Auklageschrist durch die Augeklagten), uud zwar
verfällte es:

einen Füsilier wegen Diebstahls im Werthe vou Fr. 24.56
zu 7 Moirateu Gefängniß, und einen Rekruten wegen
Dienstverweigerung zu Laudesverweisung während der Dauer
der Weigerung und seines dienstpflichtigen Alters.
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Ein beim Auditor zur Untersuchung anhängig gemachter

Fall gegen einen Dragoner wurde nicht dem Kriegsgerichte
übermiesen, sondern disziplinarisch abgewandelt.

Penstonswesen.

Die Zahl der eidgenössischen Pensionirten wurde nm
einen vermehrt. Einem in der Pontonuier-Nckrutenschule
beschädigten Manne wurde eiue Aversal-Cmtschädignng von

Fr. 25 zugesprochen. Der Betreffende ist übrigens wieder

dienstfähig.

Die Liquidation neapolitanischer Pensionen ist wesentliche

fortgeschritten, so daß Ende des Berichtsjahres nur
noch wenige im Rückstände sich besiudeu.

Schützenwesen.

Dasselbe nimmt seit dem auf 1. Januar t862 in Kraft
getretenen neuen Gesetze über das Schützenwesen die Behörden
in sehr vermehrtem Maße in Anspruch

Unterm 27. Mai erließ der Regierungsrath als Voll-
ziehuugsverorduuug zum fraglichen Gesetze ein Reglement

für die Schützengesellschaften.

Die Negieruugsstatthalterämter wurden dnrch Krcis-
schreiben der Militärdirektion aufgefordert, anf die Berück--

sichtigung der Ncglementsvorschrifteu bei den Gesellschaften

und namentlich darauf zu achten, daß die Zeiger durch
zweckmäßige Sicherheitsverfahreu gegeu Unglücksfälle geborgen

seien. In einem andern Kreisschreibeu wurden die Schntzen-

gesellschaften ans ihre Berechtigungen uud Pflichten auf'
mcrksam gemacht, namentlich aber aufgefordert, wo es sich

thun lasse, Feldscheibcu zu erstellen.
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Da das Gesetz über dqs Schsitzenwesen den Gesellschaften

Fr. 15,900 zu Prämien zusichert, im Büdget pro 1362 aber

nur Fr. 10,600 ausgesetzt waren, bewilligte der Große Rath
einen Nachkredit von Fr. 5,660.

Am Ende des Berichtsjahres bestanden 99 mit
fanktionirten Reglementen versehene Schützengesellschaften.

Topographische Ausnahme des alten Kanton».

Ein Theil des Jahres wurde zur Vervollst ändigung der

Triangulation für Kadasterzwecke, nameutlich des Dreiecknetzes

erster Ordnung, und der topographischen Aufnahme und zwar
der speziellen Verifikation derselben gewidmet. Das Dreiecknetz

erster Ordnung wurde als geschlossen betrachtet, obgleich

die Winkel auf Berrà und Lägern noch sehr mangelhaft sind

und die Station Schwarzhörn nicht besucht werden konnte.

Es sind nun 3 Central-, 3 nördliche und 3 südliche. Punkte,
welche das Dreiecknetz erster Ordnung bilden, nämlich Gurten,
Napf und Rigi-Kulm als Central- oder Bindepunkte, die

Ausgangspunkte Chasseral und Röthi-Fluh, denen sich östlich

Lägern anreiht, im Norden, und die Punkte Berrà,, Niesen
und Schwarzhörn im Süden. Der Schluß der innern
Reihe (um den Gurten herum) ergab nach geschehener

Ausgleichung die I11,!98 Schweizerfuß (fast 7 Stunden) lange
Linie vom Gurten zur Berrà 5^/2 uud 3 Zoll
verschieden. Der Schluß am Schwarzhorn zeigte auf die 122,597
Fuß (72/z Stunden) lange Linie vom Napf zum Schwarz-
Horn Unterschiede von 1^/z und 8V2 Zollen. Endlich ergab
das in müßigen Augenblicken auf Röthifluh und Lägern mit
Feldberg im Schwarzwald gebildete Dreieck, obgleich die
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dritte Station nicht besticht wurde, die Seite LägerN'Feldberg

glich 176,022. 63 Fuß (11 Stunden) d. l). nur 3^2 Zoll
kleiner, als sie von den Großherzoglich badischen Ingenieuren
von der dortseitigen Basis ausgefunden wurde. Ta aber

das hiesige Instrument in neuerer Zeit die Winkel beständig

etwas zu kleiu giebt, so würde bei Messung auch des dritten
Winkels dieser Unterscheid voraussichtlich ganz verschwinden.

Es sind also jetzt in verschiedenen Theilen des Kantons und

in dessen Nähe Linien erster Ordnung gegeben, die dem

jetzigen und künftigen Dreiecknetze zweiter und dritter
Ordnung mit größter Beruhigung zu Gruude gelegt werden

dürfen.
Das letzte noch ausstehende Blatt, Triftgletscher, wurde

im Sommer 1862 durch Herrn Ingenieur I/Sarl/ von

Neuenburg in Genf beendigt und erfreut sowohl durch treffliche

Darstellung als dnrch Genauigkeit. Auf die spezielle Verifikation
früher nicht untersuchter Theile in den Blättern Griudel-
mald, Meiringen, Berglistock und Gutannen wurde gelegentlich

noch einige Zeit verwendet. Auch hatten bei Untersuchung
der Vollständigkeit die Panoramen des Herrn Regierungsstatthalters

Stuoer von Bern schon im Winter und Frühling
im Büreau für die unzugänglichsten Partien nahmhafte
Dienste geleistet.

Damit war nun dem im Jahr 1853 mit der

Eidgenossenschaft abgeschlossenen Vertrag über die topographische
Aufnahme der in die eidgenössischen Blätter Vili, XII, und
XIII fallenden Theile des Kantons Bern in der einen Richtung

Genüge geleistet. Und da schon früher und schließlich
im Sommer 1862 die letzten Ergebnisse der trigonometrischen
Bestimmungen soweit sie durch den topographischen Zweck
bedingt sind, in einigen Foliobänden dem eidgenössischen

topographischen Büreau in Genf eingeliefert worden waren, so
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fand dann die Einzahlung der letzten Rate des Beitrages der

Eidgenossenschaft an den Kanton Bern statt.

Ans dem Bureau wurden die Copiatnren, namentlich
dcr Triangulationsergebnisse für Genf besorgt, sowie eine

Übersichtskarte der Amtsgrenzen des alten Kantons in
Vt«n,mo in drei Blättern, in welche das kantonale Straßennetz,

die ehemaligen Hochwachten und sämmtliche unter öffentliche

Aufsicht gestellten Gewässer aufgenommen wurden. Wegen
anderer dringender Beschäftigungen, wie z. B. das Eintragen
der Schrift in die Aufnahmsblätter und die Ausfertigung
eines neuen Richtungsverzeichnisses, das bei den beabsichtigten

Dreieckrechuungen zweiter und dritter Ordnung unentbehrlich
ist, mußte die Vollendung dieser Blätter (Titel und
statistische Angaben) sistirt werden.

Die größere Hälfte des Jahres hindurch war die Zeit
des Oberingenieurs den trigonometrischen Rechnungen, Aus -

zügen für Behörden, der Korrespondenz (namentlich auch

wegen der unter öffentliche Aufsicht gestellten, in den

Abnahmen nicht auffindbaren Privatgewäfser), der Zusammenstellungen

und Untersuchungen für den Fall einer

Vervielfältigung der Aufnahme und der Triangulatiousergcbnisse
u. dgl. m. gewidmet. Die trigonometrischen Vergleichungen
der neuen Ergebnisse mit deu ältern zeigten die Unbrauch-
barkeit der letztern für Katasterzwecke wegen ihrer Unge-

nauigkcit. So z. B. weisen die Messungen des Hrn.
Ingenieur Frei von Knonau beim Kirchthurm Voltigen Fehler

von 57 und 109, beim nahen Diemtigen nur von 2 und 9

Fuß, bei den Hauptpunkten für Obersimmenthal und Saanen,

Männlifluh und Hundsrück, Fehler von 18 uud 19, von
53 und 4« Fuß auf. Während Kirchthurm Reichenbach

bloß um 10 und 0 Fuß versetzt ist, findet sich der nahe

Kirchthurm Frutigen nm 596 und l084 Fuß falsch placirt,
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und dgl. m. Geringer sind die Fehler im untern Theile
des Kantons bei den wenigen vergleichbaren Punkten; doch

immer zu groß fur Katasterzmecke, die eigenen Arbeiten
des Herrn Professor Trechsel ausgenommen, welche aber

leider nur wenige Punkte beschlagen, die noch aufgefunden
werden könnten.

Kantons-KriegsKommijsariat.

Die Thätigkeit des Kantons-Kriegscommissariats wnrde

durch keine außergewöhnlichen Verhandlungen in Anspruch

genommen, sondern bewegte sich innert den Schranken der

einschlagenden ordentlichen Geschäfte bezüglich aller
vorerwähnten zum Dienst berufenen Truppen. Es kaun

hervorgehoben werden, daß die Führung der Comptabilität bei den

einzelnen Corps und Truppenabtheilungen, einige Ausnahmen
abgerechnet, mit mehr Fleiß und Sorgfalt geschah als in
frühern Jahren. Die verschiedenen Rechnungsführer gaben

sich im Allgemeinen Mühe, ihre Rechnungen dem Kantous-
Kriegscommissariat mit Beförderung einzureichen. Doch ist

zu bemerken, daß in diesem wichtigen Zweige der Verwaltung
noch sehr vieles zu wünschen übrig bleibt, so daß sowohl

Offiziere als Unteroffiziere stets angehalten werden mußten,
demselben ihre volle Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Auch dieses Jahr wnrde das Kleidermagazin beinahe
über seine Kräfte für Austauschkleider iu Anspruch genommen,
und wenn auch das Kantous - Kriegscommissariat deu

Umständen des öfter wiederkehrenden Dienstes billige Rechnung
trägt, so ist doch nicht zu verkennen, daß in dieser Beziehung
die Ossiziere durch genaue Inspektionen uud strenge Controlle
in Bezug auf Reinlichkeit und allfälliges Ausbessern
schadhafter Stelleu diesem flagranten Uebelstaude um vieles Eiu-



- 332 -
trag thun könnten; die Soldaten kommen oft in ganz
zerrissenen Kleidern daher, woran die Spuren der Nachlässigkeit
und nicht selten diejenigen des Mnthmillens deutlich zu
erkenneil sind, und wenn dann das Commissariat pflichtgemäß

diese Uebelstände rügt, so hat es noch sehr oft Widerstand
der Offiziere zu gewärtigen, welche die Betreffenden in Schutz

nehmen.

Die Liquidation der Rechnungsverhältnisse mit dem

eidgenössischen Oberkriegscommissariat gieng mit lobenswerther
Beförderung vor sich, so daß bis zum Rechnungsabschluß am
10. Januar nur noch die Liquidation der Scharfschützen»

Compagnie Nr. 4 und der Sappeur-Compagnien Nr. 4 und
8 zu erledigen übrig blieben, uud zur Stunde keine weitern
Reklamationen bei dieser Behörde mehr anhängig sind.

Wie das Jahr 1861 verfloß auch dieses Jahr ohne

wesentliche Störung im gewohnten Geschäftsgänge, nur die

Austheilung von Gewehren und die Lederzengschwärzung und

Umänderung erforderte außerordentliche Maßregeln. Aus
dem Credit der außerordentlichen Budgets wurden 300
Jägergewehre und 3000 Patrontaschen mit Leibgürten und ein

Quantum Nußbaumholz angeschafft. Die Lütticher Gewehre
wurden im Zeughaus gezogen und ausgefertigt. Von den

übrigen im ordentlichen Büdget creditirten und gemachten

neuen Allschaffungen sind noch besonders folgende
hervorzuheben : 100 Waidmesser, 100 Säbelkuppel für das Genie,
100 Faschinenmesser, 25 Säbel für berittene Artillerie, 50

Neiter-Gibernen für Artillerie, 50 Säbelkuvpcl für berittene

Artillerie, 20« Säbelkuppel für Cavallerie, 50 Waidmesser-

baudriers, 50 Troinmslkupvel, 3000 Bajonnetscheiden, 2000
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Flintenriemen, 50 Trompeten, 20 Trommeln, 100
Zielscheiben, 88 Reitzeug«, 20 Centner Pulver, 300 Centner

Blei, 25 Stutzer, 100 Waidtaschen und 100 Stutzerriemen.
Von irregulär ausgetretenen Milizen langten im Zeughaus

1070 Armaturen während dem Lauf des Jahres ein.

Die Landmehrmänner vom Geburtsjahr 1817 (838),
die wegen zurückgelegter gesetzlicher Dienstzeit Ende Jahres
1861 entlassen und zur Abgabe der Waffen aufgefordert
worden waren, hatten zur vorgeschriebenen Zeit nicht voll«

ständig der Weisung zur Ablieferung Folge geleistet; so daß

426 Armaturen und Fr. 453 Waffenreparaturkosteu speziell

durch Vermittlung der Regierungsstatthalterämter den

Betreffenden eingefordert werden mußten.
Der Mannschaft der Spezialwaffeu wurde ihr Lederzeug,

sowie sie successive in den ordentlichen Wiederholuugscurs-
Dienst trat, durch geschwärztes ausgetauscht; so daß nun bei

sämmtlichen Corps der Sezialwasfen, des Auszugs und der

Reserve das schwarze Lederzeug eingeführt ist, während dem

bei der Infanterie nur noch die Rekruten der Jahrgänge,
1860 und 1861 sowie die Bataillone Nr. 1, 54, 55 und
69 mit dem schwarzen, theils neuen theils alten umgeänderten

Lederzeug versehen sind. Die übrigen 20 Bataillone besitzen

gegenwärtig kein Lederzeug; sie werden nach und nach beim

Zusammenzug zum ordentlichen Jnstrnktionsdienste mit Lederzeug

nach Ordonnanz vom 17. Januar 1861 versehen werden.

Es wurden bis jetzt 12,686 alte Patrontaschen znrnckgezogen,

dagegen bloß 6347 (die den Nekruteu ausgetheilten neuen

inbegriffen) ausgeliefert.
Weit schlimmer verhält es sich mit den Gewehren, deren

Vertheilnng nnter die Mannschast während dem Berichtsjahre

keine Kleinigkeit war, indem großer Bedarf und sehr

geringer Vorrath an solchen war. Um jedoch die Durch-
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führung der gezogenen Bewaffnung zn ermöglichen, wurden

von der Behörde Verändernngen getroffen, wie diejenige,
bei den Auszûgerbataittonen 2 à, 3 Jahrgänge der ältesten

Mannschaft dieses Jahr nicht einzuberufen, den 2 ältesten

Jahrgängen der Reserve Rollgewehre auszutheilen und bei

der Landmehr die beiden ältesten Jahrgänge zu entwaffnen
und zu entlassen. Seit der neuen Organisation der Landmehr

erhielt sie 5639 Rollgewehre.
So gelang es, alle dieses Jahr in Dienst getretenen

Corps der Infanterie, wenige Ausnahmen abgerechnet, mit
dem gezogenen Füsilicrgewehre zu versehen, welches nun durchwegs

eingeführt ist und von welchem zusammen 16,888 Stück

ausgetheilt sind. Wegen Mangel an Gewehren mußten die

Rekruten des 3. Schnlbataillons ohne solche heimgeschickt

werden. Es ist zwar hinlänglich bekannt, verdient aber doch

noch einmal gerügt zn werden, daß der Mangel an Ge-

wehren von daher rührt, daß wegen noch nicht erfolgter
Aufstellung eines Modells der neu einzuführenden Infanterie-
Waffe durch die Bundesbehörden die Kantone an den sehr

nöthigen Anschaffungen von Gewehren verhindert nnd ihre

Vorräthe mittlerweile aufgebraucht wurden; der Kanton Bern

z. B. hat seit 1850 (mit Ausnahme der ihm in den letzten

Jahren vom Bund ansgelieferten Jägergewehre) keine Ge-

wehranschaffuug gemacht, dagegen von Jahr zu Jahr mehr

Mannschaft ans seinen Vorräthen bewaffnet und überdieß

diejenigen Nollgewehre, die stch nicht zum Ziehen eigneten,
den 8 Landmehrbataillonen,, die erst seit der Gewehrumänderung

(1859) und zwar bis und mit dem Berichtsjahr
orgauisirt und bewaffnet wurden und von denen es solche von
1200 bis 1500 Mann Stärke giebt, ansgetheilt, aus welchen

gewichtigen Factoren die Verminderung des Gewehrvorraths
im Zeughause leicht zu erklären ist.
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Da nun das bis dahin ohne Patrontasche ausgerüstet

gewesene Landwehrbatnillon Nr. 3 uoch mit diesem Nus-

rüstnngsgegenstand versehen wurde, so ist nun die Bewaffnung

dcr Landwehr vollständig, zwar nach aiter Ordonnanz.

Zur Bewaffnung der Nekruteu aller Waffengattungen
wurden geliefert: 55 Ordonnnnzstntzer, t49 Jägergewehre,
t444 Pr«laz-Burnand - Gewehre, 1900 neue Gibernen mit
Zubehörden, 780 Säbel, 12 Aerte, 40 Trommeln, 5 Tain-
bourmajorsequipemcnts, 50 Trompeten, t30 Pistolen und

06 Rcitzeuge für Cavallerie uebst de,n nöthigen Lederzeug

und sonstigen Zubehörde.

Die öfters im Laufe des verflossenen Jahres stattgehabten

Feuersbrüuste hatten zur Solge, daß auch 20 Mäuner,
deneu ihre militärischen Ausrüstungen dabei zu Grunde

giengen, ganz oder theilweise nenerdings bewaffnet werden

mnßten.

Der Bund lieferte die durch das Gesetz versprocheneu 20"/«
überzähligen Jägergewehre mit zns. 320 Stück; hingegen
schuldet derselbe dcm Kanton noch einen nicht geringen Be>

trag an Bergütnngskosten für die Umänderung dcr Füsilier-
munitiou, den er erst dann zn leisten gesonnen, wenn die

uns noch fehlenden 500,000 Prslaz - Patronen vollständig
beschafft und inspizirt sein werden, zu welchem Zwecke die

nöthigen Einrichtungen in der Anfertigung der Mnnition
dnrch Anstellung von tO Arbeitern auf Ende Jahres
getroffen wurden.

Die geringe Zahl der noch für dieses Jahr in Dienst
gebliebenen Arbeiter war bei deu vielen Arbeiten während
dem Sommer für Militärschuleu uud dcu Unterricht der

Truppen durch materielle Lieferungen nnd Zurüstungeu aller
Art so in Anspruch genommen, daß, was Jahre lang nie
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geschah, selbst Handwerker und Meister Handlangerdienste

zur Aushülfe leisten mußten, wodurch wir in den Arbeiten

zur Vermehrung der Vorräthe, namentlich derjenigen der

Munition, nicht vorwärts, sondern einen tüchtigen Schritt
rückwärts gekommen sind; indem im Verhältniß zu dem durch

allgemein eingeführtes Zieischießen bei den Truppen
bedeutenden Munitionsverbrauch so zu sagen nichts in Verfertigung
neuer Patronen geleistet werden konnte. Uebrigens beschäftigte

die stets zu geringe Anzahl an fertigen, brauchbaten

Gewehren unmiltelbar vor den jeweilen so schnell aufeinander
oder gleichzeitig miteinander stattfindenden Wiederholungs-
Cursen der Bataillone, wobei diese wieder bewaffnet werden

mußten, viele Arbeiter, selbst über die gewöhnlichen Stunden
hinaus, da man mit Reinigen und Zurechtmachen von
Gewehren stets vollauf zu thun hatte.

Außer den nöthigen Geschossen zu unserm eigenen

Bedarf lieferte die nun seit wenigen Jahren
eingeführte Kngelpreßmaschine 36,874 Modellgeschosse für die

Eidgenossenschaft zu anzustellenden Versuchen, sowie 40,000
für das Zeughaus in Basel.

Am Ende des Jahres war man genöthigt, einen Nachkredit

bei'r Behörde zu verlangen, welcher mit Fr. 17,800
bewilligt wurde.

Mittelst Kreisschreibeu des schweiz. Bundesrathes vom
15. Januar 1863 wnrden bereits Abänderungen von dem

kaum ein Jahr in Kraft bestehenden vrovis. Ansrüstnngs-

Neglement vom 17. Januar 186t eingeführt.

Dem Schüler»Corps der bernischen Kanntonsschule wur>
den seine 3 alten 2-Pfünder Kanonen gegen zwei neue mit
englischer Laffetiruug umgetauscht; der Kantonsfchule in Pruntrut

lieferte man mit Bewilligung des Regierungsrathes
eine 2-Vfünder Kanone, aber nur leihweise.
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Die Reorganisation des Landjäger-Corps gab in Bezug

auf die Bewaffnung und Ausrüstung desselben, dem Zeughaus

einige Arbeit für Verbesserungen und Umänderungen,
Die wichtigste Arbeitslieferung mar diejenige vou Mnnition
zu circa 20,00« Schrotschüsfen.

Das Jnstruktions - Corps erhielt Offizlers-Ceinturons
zum Tragen der Seitengewehre, ferner das umgeänderte

Infantenegewehr. Man besorgte ihm die Erstellung von
2 Schießböcken nnd einer Anzahl neuer Fechtgewehre.

Zu verschiedenen Festlichkeiten wurden Fahnen, Waffen
und Munition !c. geliefert.

Vom schweiz. Militär-Departement erhielten wir die Zeichnung

für eine neue Ordonnanz der Rakeienwagen und einer

neuen Axt für die Jnfanterie-Feldzimmerleute.

Im eidg. Jnstruktions ° Dienst wurden verbraucht und

auch tarifmäßig vergütet: Munition für 100 Jägergewehrschusse;

64,540 Stutzerschüsse; 3590 Pistolenschüsse; 31,800
Infanterie-Gewehrschüsse; 264 24-Pfünder Haubitz-, 262

12-Pfünder Kanonen-, 32« 6-Pfüuder Kanonen- und 100

12-Pfünder Haubitz-Schüsse.
Der Eidgenossenschaft wurden gegen Miethzins geliehen :

100 Zelte, 28 Gewehrmäntel und 36 Gewehre.

Im kantonalen Dienst wurden theils durch Truppen
theils durch Schüler-Corps verbraucht: 1134 2-Pfünder
Kanonen-Schüsse; 33,180 Stutzer-Schüsse; 30,710 Jägergewehr-
Schüsse; 199,59« Infanterie- (Füsilier) Schüsse; 450
12-Pfttnder Kanonen-, 60 6-Pfünder Kanonen- und 6«

4-Pfünder Kanonenschüsse.

VkjundheitsVksen.

Dieses Jahr mar in jeder Beziehung ein günstiges,
denn die Krankenzahl der im Militär - Spitale Ver-

22
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pflegten blieb um eiu Namhaftes hinter derjenigeu der 3 letzten

Jahre zurück. Die Truppen blieben von jeder Epidemie

verschont; nnd trotzdem, daß das Nervensteber in der Stadt
häufiger als gewöhnlich auftrat, wurden iu der Caserne nur
3 Mann davon befallen.

Es wurden im Ganzen 107 Mann in's Spital
aufgenommen, wovon 81 Infanteristen, 12 Landjäger, 8 Mann
von eidg. Truppen, 3 Artilleristen, 1 Cavallerist, 1 Sapveur
uud 1 Mann vom Justruktions-Corps. Alle wurdeu recou-
valescent entlassen.

Die häufigsten nnd wichtigern Krankheitsformeu
betrafen: 5 ^.bsoesss, 3 Halsentzündungen, 3 Lroriobitis, 2

Lungen- und 1 Brustfellentzündung, 3 d^trioism«», 1 Zots-

rns, 3 Kolik, 3 Nervensieber, 1 H^'Aiomä pätsllsg/1 Augen-

entzüttdung, 1 lZr^sipoläs, 1 Rheumatismen, 6 Quetschungen,
6 Verwundungen, 3 Schußwunden, (wovon 2 gefährliche

durch die Mittelhaut uud Haudwurzelkuochen, beide in der

Thunerschule erhalten und in Bern im Spital behandelt),
t operirter Wasserbruch, 1 8imulkrntsn, 11 Krätzige, (hiezu
uoch 24 Maun die durch Schnellkrätzkur geheilt wurden), 21

8^püiliti«obs,
Die Schlaf- und Speisetabelle des Militärspitals ergiebt

eine Gesammtzahl von 861 Pflegetagen. Die Diät zeigt:
strenge Diät 25, ordinäre Diät 114, halbe Portionen 415,
ganze Portionen 367, ^/-> Schoppen Wein 117. Hiezu als
Extvazulagen: 3 Portionen Kraftbrühe, 8 Portionen Obst,
58 Portionen Kalbsbraten, 36 Stück Eier, 76 Schoppen

Milch und 8 Portionen Brei.
Die Auslagen für Medikamente, die Ausrüstung der

Feldapotheken nicht inbegriffen, belaufen sich auf Fr. 333. 80.

In der Infirmerie wnrden 558 Zimmerkranke
aufgenommen. Davon fallen auf die einzelnen Schulbatailloue:
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Nr. 1 134 Mann

,/ 2 82
3 148
4 93
5 101

Nach stattgehabter persönlicher Untcrsnchnng dnrch den

Oberfeldarzt wurden 617 Dienstdispensntionszeugnisse
ertheilt, wovon 61 für gänzlich Untaugliche, 335 für zum
Waffendienst Untaugliche, 131 für zeitweise Dispensation von 3

bis 12 Monaten und 87 für zu Auszug nnd Reserve
Untaugliche.

Nebst diesen Dienstentlassungen wurden sämmtliche Dis-
pensationsprotokoUe der 16 Militärbezirke oberinstanzlich

dnrchgesehen. Das daherige Ergebniß war befriedigend,
indem die herbeigezogenen Militärärzte mit gehörigem Takte

und nöthiger Strenge verfuhren, für letztere spricht ganz
besonders die größere Zahl von Rekruten, die dieses Jahr vom
Oberfeldarzt direkt entlassen werden mußten, wornnter viele,
die vor den Bezirksergänznngsmusterungen nicht dispensili
worden waren.

Bezüglich der Ergänzung und Jnstandsetzniig des sani-

tarischen Materials wurde in diesem Jahre inehr geleistet

als seit einem Jahrzehnt. Sämmtliche großen Feldapotheken
und Verbandkisten der Infanterie des Auszugs, sowie die

Feldkisten für die Spezialwaffeu des Auszugs wurden nach

der Ordonnanz von 1361 1862 in Bezug auf Form nnd

Inhalt umgeändert. Es wurden ferner 5 neue Feldapotheken

und 5 Verbandkisten für Infanterie-Bataillone verfertigt
und ausgerüstet; es wurden sämmtlichen Jnstrumenlenappa-
raten die geforderten Mayer'schen Katheter, und jeder
Verbandkiste ein Zahninstrumentenetui (44) zngelegtz endlich

wurden noch 2 Ambulancentornister verfertigt und vollständig
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ausgerüstet. Mit diesen neuen Anschaffungen find nun von
8 Reservebataillonen 5 mit den reglemeutarischen Feldapothe
ken uud Vcrbaudkisten versehen; die 5 ältern Feldlisten
dieser Bataillone sind für Landwehrbataillone verfügbar,
welche bisher so zu sagen jeglicher sanitarischen Ausrüstung
ermangelten, während zugleich die Reserve mit unpassendem

Materiale versehen war.
Es blieb somit nur das Sanitätsmaterial von 3 Reserve-

Bataillonen nach neuer Ordonnanz umzuändern. Wenn dies

geschehen sein wird, wird dcr Kanton Bern seine vollständige
sauitarische Ausrüstung befitzen.
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